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Vor dem Abbruch der Zusam m enarbeit m it Inoffiziellen M itarbeitern sind vom 
Vorgesetzten des operativen M itarbeiters die G ründe dafür genauestens zu 
überprüfen. In jedem  Falle sind die Ursachen und begünstigenden Bedingungen, 
die zum Abbruch führten , zu untersuchen und  in  einem  Bericht zu analysieren.

Notwendige M aßnahm en zur Sicherung der G eheim haltung und zum Schutz 
evtl, gefährdeter anderer Inoffizieller M itarbeiter sind einzuleiten.

4. Die Erfassung und R egistrierung von IM -K andidaten
und Inoffiziellen M itarbeitern

Die Erfassung und  R egistrierung der IM -K andidaten und  Inoffiziellen M itarbei
te r sowie die A uskunftserteilung über sie erfolgt entsprechend den bestehenden 
Weisungen des M inisters.

Die IM -A ktenordnung ist in einer gesonderten D urchführungsbestim m ung ge
regelt.
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